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§ 3 Mitgliedschaft
3.1. Mitglieder, die am Tage der Mitgliederversammlung das 18. Lebensjahr
vollendet haben, besitzen Stimm- und Wahlrecht. Eine Übernahme des Stimm
und Wahlrechts durch die Eltern von minderjährigen stimmberechtigten
Mitgliedern ist ausgeschlossen. Fördermitglieder haben keine, Ehrenmitglieder
und Gründungsmitglieder haben alle Mitgliederrechte.

§ 3 Mitgliedschaft
3.1. Mitglieder, die am Tage der Mitgliederversammlung das 18. Lebensjahr
vollendet haben, besitzen Stimm- und Wahlrecht. Eine Übernahme des Stimm
und Wahlrechts durch die Eltern von minderjährigen stimmberechtigten
Mitgliedern ist ausgeschlossen. Gründungsmitglieder haben volle Rechte..
Fördermitglieder und Ehrenmitglieder haben keine.

§4 Erwerb der Mitgliedschaft
4.2. Der Aufnahmeantrag muss schriftlich an den Vorstand des Vereins gerichtet
werden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter
erforderlich.

§4 Erwerb der Mitgliedschaft
4.2. Der Aufnahmeantrag muss schriftlich oder elektronisch an den Vorstand des
Vereins gerichtet werden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der
gesetzlichen Vertreter erforderlich.

§6 Beiträge
6.5. Ehrenmitglieder und Gründungsmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung
von Beiträgen, Gebühren und Umlagen befreit.

§6 Beiträge
6.5. Ehrenmitglieder und Gründungsmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung
von Beiträgen, Gebühren und Umlagen befreit. Sofern keine Teilnahme am
regelmäßiges Training erfolgt.

Sollte dies doch der Fall sein muss ein Beitragsklassen Wechsel vollzogen
werden, selbiges gilt für Fördermitglieder. Gastteilnahmen sind ohne
Regelmäßigkeit zugelassen.

§11 Vorstand
11.5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussfassung entscheidet die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Vorstand kann im
schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dieser
Verfahrensweise zustimmen.

§11 Vorstand
11.5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussfassung entscheidet die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Vorstand kann im
schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dieser
Verfahrensweise zustimmen.

§ 10 Mitgliederversammlung
10.8. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für die folgenden
Angelegenheiten zuständig:

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das
nächste Kalenderjahr
b) Feststellung der Jahresrechnung
c) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes
d) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
e) Entlastung und Wahl des Vorstandes
f) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins
g) Bestätigung des Jugendvorstandes
h) Wahl der Kassenprüfer
i) Beschlussfassung über Ordnungen und deren Änderungen
j) wesentliche Zielsetzungen des Vereins
k) über vorliegende Anträge und Einsprüche
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g) Bestätigung des Jugendvorstandes
h) Wahl der Kassenprüfer

§ 14 Kassenprüfung - entfällt
14.1. Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der
Mitgliederversammlung des Vereins auf zwei Jahre gewählte Kassenprüfer /
Kassenprüferinnen geprüft. Diese erstatten der Mitgliederversammlung einen
Prüfbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Kassenführung die
Entlastung des Vorstandes.

§ 14 Kassenprüfung - entfällt da Steuerberatergesellschaft bezahlt wird
dafür.

Ersetzt  mit nachfolgenden Punkt ersetzt


